
Einvernehmen mit dem betroffenen Land herbeizuführen. Kommt 
eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Länderkammer.

(3) Soweit die Länder die ausschließliche Gesetzgebungskompe
tenz haben, können sie mit auswärtigen Staaten, der Bundesre
publik Deutschland und deren Ländern Verträge schließen und 
Vereinbarungen treffen. Das Benehmen mit der Regierung des 
Bundes ist herzustellen.

Artikel 50

(1) Das Recht der Träger der Kommunalautonomie, die Angele
genheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in 
eigener Verantwortung zu regeln und zu verwalten, ist gewährlei
stet. Es schließt die Satzungs-, Organisations-, Personal-, Pla- 
nungs- und Finanzhoheit ein.

(2) Die Träger der Kommunalautonomie sind durch einen Finanz
ausgleich in die Lage zu versetzen, ihre Aufgabe zu erfüllen. 
Aufgaben dürfen ihnen nur durch Gesetz und nur dann entzogen 
werden, wenn sie zu ihrer Erfüllung außerstande sind.

(3) In die Verantwortung der Träger der Kommunalautonomie 
fallen

1. die örtliche Verkehrs- und Bauleitplanung;
2. der örtliche Nahverkehr;
3. die örtliche Wohnraumbeschaffung und Wohnraumverwal- 

tung;
4. die Sozialhilfe;
5. die medizinische Grundversorgung einschließlich der Kran

kenversicherung;
6. die Einrichtungen der Kinderbetreuung;
7. die Altenbetreuung;
8. die Daseinsvorsorge für Menschen mit Behinderung;
9. die Einrichtungen des Bildungswesens mit Ausnahme der 

Hoch- und Fachschulen;
10. die Kultur-, Jugend- und Breitensportförderung einschließ

lich ihrer Einrichtungen;
11. die Schaffung und Erhaltung von Naherholungsgebieten und 

Freizeiteinrichtungen;
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